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1. Entwurf 28.12.2006 
 

 

 

Tarifvertrag 

zur 

Beschäftigungsförderung 

und 

Abbau der Massenarbeitslosigkeit 

 

für die Beschäftigten 

in der 

…………………..Industrie 

 

vom…………………………. 

 

gültig ab ……………………. 

 

Verband ……………………. 

 

Gewerkschaft ………………
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Präambel I 

Die Unterzeichner dieses Vertrages leisten auf der Grundlage der Tarifautonomie einen 

gesellschaftspolitischen Beitrag zur Bekämpfung der Massenarbeitslosigkeit. 

Die Partner dieses Vertrages sind sich bewusst, dass alle an diesem Vertrag beteiligten 

Parteien ihre gleichrangigen und gleichwertigen Ziele verfolgen. 

 

Präambel II 

Weiterhin wird durch die Integration der Erwerbslosen ein gruppendynamischer Prozess 

angestrebt, der Vorteile für alle Beteiligten ergeben wird. 

Es handelt sich um einen Tarifvertrag, der wissenschaftlich begleitet wird. Die Ergebnisse 

dieser Untersuchung sollen in nachfolgenden Verträgen praxisnah umgesetzt werden. 

 

§ 1 Geltungsbereich 

Dieser Tarifvertrag gilt für die Mitglieder der tarifvertragsschließenden Parteien 

 

(1) räumlich …………………….. 

(2) fachlich ……………………… 

(3) persönlich …………………… 

 

§ 2 Absenkung der Arbeitszeit 

I 

(1) Um Einstellungen zu ermöglichen, werden die Arbeitszeiten um ………………… (5,33 

%) abgesenkt. 

(2) Die Arbeitnehmer erhalten bei Absenkung der Arbeitszeit einen vollen 

Nettoausgleich* im Vergleich zum Nettoentgelt vor der Arbeitszeitabsenkung. 

(3) Die durch die abgesenkte Arbeitszeit eingesparte Arbeitszeit wird bei Inkrafttreten 

dieses Vertrages durch Neueinstellungen im Verhältnis 1:1 realisiert. 

_________________________________________________________ 

*siehe ggf. abweichende Vereinbarung „Probebranche Folie 11“ 
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II 

(1) Abweichende Betriebsvereinbarungen für einzelne Betriebsabteilungen bedürfen der 

Genehmigung der Tarifvertragsparteien. In jedem Fall ist über die Betriebe sicher zu 

stellen, dass die Arbeitszeitreduzierung um ……………. (5,33 %) im Durchschnitt 

über alle Abteilungen umgesetzt wird. 

 

§ 3 Schulungsmaßnahmen 

Die in den Betrieben neu zu besetzenden Arbeitsplätze werden erwerbslosen Personen 

angeboten. Die Auswahl der Personen trifft der Betrieb / das Unternehmen. Die notwendigen 

Kosten der Schulungsmaßnahme vor Einsatz im Betrieb wird von der Bundesagentur für 

Arbeit getragen. Die Tarifvertragsparteien vereinbaren nähere Einzelheiten. 

 

§ 4 Entgeltbestimmungen 

(1) Die Beschäftigten erhalten nach der Absenkung der Arbeitszeit das vorher erzielte 

Nettoeinkommen* weiterhin ausgezahlt. 

(2) Die neu eingestellten Arbeitnehmer erhalten in der Schulungsphase nach § 3 

………….. (noch auszuhandeln) X % Arbeitsentgelt. 

(3) Im ersten Jahr nach der Schulungsphase erhalten die neu eingestellten Arbeitnehmer 

X % (noch aushandeln) der üblichen Tarifsätze. 

 

§ 5 Prämienzahlung 

(1) Die Beschäftigten erhalten für die Laufzeit dieses Vertrages eine Prämienzahlung von 

der Bundesagentur für Arbeit, die das vor der Arbeitzeitabsenkung erreichte 

Nettoeinkommen** sichert. 

 

§ 6 Flexibilisierung der Arbeitszeiten 

Die individuellen Arbeitszeiten werden den persönlichen Bedürfnissen der Arbeitnehmer und 

den unterschiedlichen Marktanforderungen angepasst. Die Grundlagen werden tariflich 

 

__________________________________________________________________________________________ 

*siehe hierzu auch d. Ausarbeitung für die Pilotbranche Folie 11. (ggf. erfolgt eine andere Regelung.) 

** siehe ggf. abweichende Vereinbarung Pilotbranche Folie 11 
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fixiert und über zustimmungspflichtige Betriebsvereinbarungen festgeschrieben (ist noch 

auszuhandeln) 

 

§ 7 Tarifliche Schlichtungsstelle 

Ergeben sich Streitfragen aus diesem Vertrag, so wird eine tarifliche Schlichtungsstelle 

eingerichtet. (Nähere Einzelheiten sind zu vereinbaren). 

 Vorschlag: Im „Nichteinigungsfall“ wird ein Beauftragter der Bundesagentur für Arbeit 

benannt, der stimmberechtigt ist. 

 

§ 8 Folgeregelungen aus diesem Vertrag 

Die Tarifvertragsparteien vereinbaren, eine tarifvertragliche Folgeregelung vorzunehmen. Die 

Tarifregelung soll die gleichen wesentlichen Inhalte dieses Vertrages übernehmen und somit 

zum Abbau der Massenarbeitslosigkeit – auch mit reduzierten Mitteln der Bundesagentur für 

Arbeit – beitragen. 

 

§ 9 Inkrafttreten und Kündigung 

Dieser Tarifvertrag tritt am ……………………… in Kraft. 

Er endet am (2 Jahre später) …………………………….. 

 

Eine Nachfolgeregelung dieses Tarifvertrages wird gemäß § 8 bis spätestens drei Monate 

vor Auslaufen dieses Vertrages vereinbart. 

 

Datum, ………………………………. 

 

 

…………………………………………                         ……………………………………………… 

         Unterschriften                                                                      Unterschriften 


